




Teilrevision Reglement für  den Fonds  für Sportanlagen 
der  Politischen Gemeinde Kaltbrunn 

Der  Gemeinderat Kaltbrunn 

erlässt 

gestützt auf  Art. 3  und  Art. 23 lit. A des  Gemeindegesetzes vom  21.  April  2009  und  Art. 31 der 
Gemeindeordnung vom  29.  März  2012  folgende Änderungen zum Reglement für  den Fonds 
von  Sportanlagen vom  26.  Februar  2015: 

Zweck Art. 1 
Mit dem  Fonds  für Sportanlagen soll  die  Realisierung und Ausstattung 
von  Sportstätten gefördert werden.  Der Fonds  kann wie folgt eingesetzt 
werden: 

a) Erwerb und Erschliessung  von Land  für  die  Realisierung Sportanla-
gen 

b) Erwerb  von  bestehenden Sportanlagen sowie  von  Gebäuden, welche 
für  die  Realisierung  von  Sportanlagen vorgesehen sind. 

c) Beiträge  an  gemeinnützige Organisationen für  die  Realisierung  von 
Sportanlagen 

d) Beiträge für  die  Realisierung  von  regionalen Sportanlagen 
e) Anschaffung,  Ersatz  und Unterhalt  von  Sportgeräten und Mate-

rialien im Sportbereich im öffentlichen Interesse 

Erlass 
Vom Gemeinderat erlassen  am 29.  März  2023. 

Fakultatives Referendum 
Dem fakultativen Referendum unterstellt vom  22. Mai 2023  bis  30.  Juni  2023. 

Gemeinderat Kaltbrunn 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 

  
aniela =runner Thomas Wey 
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